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Verordnung
üher de« Handel mit Zucht-, Nutz- u. Schlachtvieh.

Auf Grund der Verordnung des Bundesrats zur Ergän¬
zung der Bekanntmachung über die Errichtung von Preis-
prüfungsstellen und die Versorgungsregelung vom 25. Sep¬
tember 1915 - R.-G.-B1. S . 60? - vom 4. November
1915 (R .-G.-Bl . S . 728) der Verordnung des Bundesrat-
über Fleischversorzung vom 27. März 1916 (R .-G E .. S.
199) und der Anordnung der Landkszentralbehorden "vm 19.
Januar 1916, betreffend Beschaffung und Matz von Brey
(Rea -Amtsbl . S . 27) und vom 2 1.  Dezember 191-, vetr.
den" Lande! mit Nutz- und Zuchtvieh (Rcg.-Amtsbt . 1918
S . 1) nebst den dazu erlassenen Ausfuhrungsanwetsungen
wird mit Zustimmung der Bezirk-sleiichsteffe für een Ke-
gierungsbezirL Wiesbaden für den Unterlahnkreis folgen¬
des anaeordnet:

^ 1.
Ter Verkauf von Zucht- und Nutzvieh - Rinder , Käl¬

ber, Schafe, Schweine (letztere über 25 Kilo Lebendgewicht)
innerhalb des Unterlahnkreises ist nur mit Genehmigung des
Vorsitzenden des Kreisausschusses zulässig. ,

Tie Genehmigung imrd nur dann erierlt , wenn der Jiba,?
weis durch eine Bescheinigung des zuständlgen Bürger¬
meisters darüber erbracht wird , daß es sich auch, wirklich
um ein Zucht- oder Nutztier handelt . dem ' chrifflich
einzureichenden Anträge auf Genehmigung ist der veame d.s
Käufers , das Alter und die nähere Beschreibung de- Twres

anzugeben. ^ ^
Der Ankauf von Schlachtvieh ist nur den vorn Kreisaus-

fcbuß Zt . ernannten und mit entsprechendem Ausweise
versehenen Viehauskaufkommissionen oder den an deren
Stelle tretenden Personen gestattet.

§3.
Händler , auch wenn sie mit dem Auslvcise des Vlch-

bandelsverbandes des Regierungsbezirks Wiesbaden versehen
sind, sind zum Auskauf von Schlachtvieh nicht berechtigt.

Zu jedem Transport von Vieh, sei es Zucht-. Nutz- oder
Schlachtvieh, auf Straßen oder Feldwegen usw. ist ein Gelert-
schein der Ortspolizeibehörde, den dre M 'Transport füh¬
rende Person mit sich zu führen hat , erforderst«!). Der Ge¬
leitschein ist vor Beginn oes Transvorts . bei dem..Bürger¬
meister des Orts , in dem sich das- stuck Vieh besnidet zn
beantragen . Tie Geleitscheme musien mit dem Lieger der
Polffeivettvaltuiig und der Unterschrift des Bürgermeisters
t,Hefen sein. Tie Ortspolizeibehörden gaben Abschrift de-
Geleitscheincs sofort nach Erteiluna des Geleit,cheine- an die
Ortspolizeibehörde des Bestimmungsorte - de- Irer .s zw ck-
Kontrolle ru übermitteln . Andere Geleltscheine sind u..-
qältiq . Geleitscheine, die älter als 3 Tage sind, dürfen nicht
benutzt werden. Beim Eintreffen des Viehtransportes am
Bestimmungsort ist der Geleit ,cbein bim^ n 24 stundenvon dem Transportführer der Ortspolizeivehördc zwe..-

Kontrolle abzugeben. ^ ß
Biehtransporte zur Nachtzeit , das fft eine halbe Stunde

vor Sonnenaufgang und erne halbe stunde riach Sonnen¬

untergang , sind untersagt . ^ ^
Viehtransporte , die ohne Geleitschein oderMr Nachtzeit

(K 3) ingrtroffen werden, verfallen der Beichlagnahme und

Verkallcrklärung , ohne Bezahlung einer Entschädigung zu¬
gunsten des Kreises.

8 ^
Zuünderhandlungen gegen die vorstehenden B -stimmun-

gen werden mit Gefängnis bis zu einem ^ ahre und mit
Geldstrafe bis zu 10000 Mk. oder mit einer dieser strafen

t"Wt - 9 8.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffent¬

lichung im Amtlichen Krcisblatt in Kraft . Mit dem gleichen
stettvnnkt wird die Verordnung des Kreisausschusses vom
6. Oktober 1919 (Kreisblatt Nr . 210) außer Kraft gesetzt.

Diez,  den 12. Januar 1920.
L,r « r- isausschust »es «Nterlahskrsrsed.

I . V. : '
Scheuern.

Ausführ «WgsbettiMW«ngen
zu der Verordnung des Kreisausschusses über den Handel
mit Zucht-, Nutz- und Schlachtvieh vom 12. Zanuar 1920.

Infolge der Aufhebung des Verbots des An- und Ver¬
kaufs von Nutz- und Schlachtvieh und um dem sclffcich-
handel und der Schwarzschlächterei z,l begegnen, „ t der Ermß
neuer Bestimmunoen namentlich bezüglich des Verkaufs
von Zucht- und Süitzvieh nottrendig geworden

Tie Herren Bürgermeister werden ersucht, dieVMMtzer
und Viehhändler sogleich durch ortsübliche Bekanntmachung
ww zu verständigen und sich selbst mit den Bestimmungen
vertraut zu machen. Die Polizeiorgane sind anzuw .-i>en,
sämtliche Biehtransporte zu kontrollieren und Br .h. das
entweder ohne Geleitscheine oder zur Nachtzert transpornert
wird , sofort zu beschlagnahmen.

Tie Anträge auf Genehmigung zum Verkauf von ,Z,ucht-
und Nutzvieh an Landwirte usw. innerhalb des ^Unterlahn-
kreists sind durch den zuständigen Bürgermeister hierher ern-
znreichen. Ter Name des Käufers , das Alter und dre
nähere Beschreibung des - Tieres dürfen in dem Anträge
nicht fehlen, wie auch stets die Bescheinigung, M es sich
tatsächlich um ein Nutz- oder Zuchttier handelt , nicht. Men
darf . In der Bescheinigung selbst muß angegeben sein, wo°
durch die Bezeichnung Nutz- oder Zuchttier begründet wrrd.

V->r Eingang der diesseitigen Genehmigung dar , ein Ge¬
leitschein (8 4) nicht erteilt werden.

Aenderungen sind gegenüber den bisherigen. Bestimmnn-
gen vom 6. Oktober 1919 nicht gemacht.

£>ier^ is/ neu bestimmt, daß die Ortspolizeibehörden
Abübriften der von ihr ausgestellten Geleitscheine sofort an
die Ortspolizeibehörden der Bestimmungsorte mrtzutetlett
haben Diese Bestimmung ist von den Ortspolizerbehorden
ncnau zu befolgen. Wiederholt wird darauf htngewiesen, daß
Geleitscheine nur dann erteilt werden dürfen, wenn es sich
um Viehtransporte handelt , die auf Grund , gesetzlicher
Grundlage beruhen. In Zweifelsfällen ist fei uns anzu-
sragen. Die Führung der vorgeschriebenen Listen über die
erteilten Geleitscheine wird den Ortspolizeibehorden zur
besonderen Pflicht gemacht. Die' am BestlmmungSort ab¬
aebenen Geleitscheine dienen zur Kontrolle und zur Ergän¬
zung der Biehkataster. Sollte die Ortspolrzeibehürde des Be¬
stimmungsortes durch 'die Abschrift des Gelertschemes von
einem Viehtransport Kenntnis erhalten , ohne daß der Sri-



glnalgeleitschein abgegeben wird , so haben die OrtSpolizei-
behörden sofort Nachforschungennach dem Verbleib ves be¬
treffenden Tieres anzustellen und an den Kreisausichuß zu
berichten.

Zu 8 5 und 6.
Das Verbot , Tiere zur Nachtzeit zu treiben , ^ notwen¬

dig geworden, um dem Schleichhandel und der Lchwarz--
schlächtzerei entgegenzutreten.

Durch die vorstehenden Besttmmungen bleiben dre An¬
ordnung der Landeszentralbehörde über die Ausfuhr von
Vieh vom 27. Dezember 1917, die Bekanntmachung der Be¬
zirksfleischstelle für den Regierungsbezirk Wiesbaden über
den Verkehr auf den Viehmärkten vom 2. Marz 1918 und die
Anordnung des Kreisausschusses des Unterlahnki e:sev vom
10 April 1918, wonach Anträge auf Ausstellung von U.r-
sprungsscheinen der Kreisfleischstellc zur Genehmigung vor-
zu!egen sind, unberührt.

Diez,  den 12. Januar 1920.
Oer « orsitzende»es OrersanslH- Rer

3 . V.r
Scheuern . _ _ ;_

I. 8636. Diez , den 17. Januar 1920.
BekattnLmachung.

Im Jahre 1920 finden im Unterlahnkreise folgende
Märkte statt:

I. In Diez:
22. Jamiar : Kram-, Rindvieh- und Schweinemarkt.
19. Februar Kram-, Rindvieh- und Schweinemarkt.
4. März Rindvieh- und Schweinemarkt.
1. Tlpril Kram-, Rindvieh- und Schweinemarkt.

29. April Kram-, Rindvieh- und Schweinemarkt.
10. Juni Rindvieh- und Schweinemarkt.
8. Juli Mndvieh - und Schweinemarkt.

19. August Rindvieh- und Schweinemarkt.
9. September Rindvieh- und Schweinemarkt.
5. Oktober Obstmarkt.
8. Oktober Obstmarkt.

21. Oktober Rindvieh- und Schweinemarkt.
11. November Rindvieh- und Schweinemarkt.
16. Dezember Kram -, Rindvieh- und Schweinemarkt . _ ,

Fruchtmärkte an jedem Freitag ausschließlich Charsreo
tag.

II. Bad Ems:
7. September Krammarkt.
2. Dezember Krammarkt.
I . Oktober Obstmarkt.

18. Oktober Obstmarkt. _ .
Gemüse- PP. Markt an jedem Dienstag . Donnerstag und
Samstag.

III . Hahn statten:
14. September Kram-, Rindvieh- und Schweinemarkt.

IV. Holzappel:
25 Februar Kram-, Rindvieh- und Schwememarkt.
29. Juni Kram-, Rindvieh- und Schweinemarkt . ^
16. August Kram-, Rindvieh- und Schweinemarkt
17. Dezember Kram-, Rindvieh- und Lchweinemarkk.

V. Katzenelnbogen.
20 April Kram -, Rindvieh- und Schweinemarkt.
24. August Kram-, Rindvieh- und Schweinemarkt.
16. Dezember Schweinemarkt.

VI. Nassau:  ,
2. Februar Kram-, Rindvieh- und Lchwernemarkt.

15. März Kram-, Rindvieh- und Schweinemarkt.
3 Mai Kram-, Mndvieh- und Schweinemarkt.

21 Juni Kranr-, Rindvieh- und Schweinemarkt.
30. August Kram-, Rindvieh- und Schweinemarkt.
27. September Kram-, Rindvieh-, Schweine- u. Obstmarkt.
II . Oktober Obstmarkt.
8. November Kram-, Rindvieh- und schweinemarkt.

13. Dez. Kram-, Rindvreh-, Schweine- u. Flachsmarkl.
Oer Landrat.

3 . 35. :
Scheuern.

A.-Nr . II . 360.  Diez , den 20, Januar 1920.
Betrifft : -Vorführung sämtlicher Hengste u.

Stuten. ' '
In Ausführung des Friedensvertrages find nunmehr

die abzuliefernden Pferde auszuwählen . Zu dieiem Zweck
sind sämtliche Pferde weiblichen Geschlechts und sämtliche
Hengste zu einer Vormusterung vorzuführen . Dre Vvrsuh- .
rung hat in der .Reihenfolge zu erfolgen, wie ine;c ut der
Liste der letzten Viehzählung aufgeführt ist. Dre Vorführung
findet in folgender Weise statt:

a) am Montag , den 26 . Januar  d . Js ., vor¬
mittags  9 Uhr  WEZ ., in Diez aur dem Exer-
platz Ora ui enstein  für die Gemeinden : Diez,
Freiendiez, Birlenbach . Schaumburg , Balduinstein,
Cramberg , Gückingen, Aull , Hambach, Heistenbach, Al¬
tendiez, Langenscheid, Eppenrod und Hirschberg;

bl am Mittwoch , den 28 . Januar  ö ? Js ., vor¬
mittags 10 Uhr  WEZ ., in Katzenelnbogen
aus der Bezirksstraße nach Zollhaus  für
die Gemeinden Mlendorf , Schönborn , Ebertshausen,
Katzenelnbogen, Klingelbach, Berndroth , Mittelfisch-
bach, Oberfischbach,-% ttert , Ergeshausen, Herold, Roth
und Niedertiefeubach;

c) am Freitag , den 30 . Januar  d . Js ., vor
mittags  8 Uhr  WEZ .^in Nassau am Burg
b erg  für die Gemeinden Obernhof, Weinähr , Winden,
Singhofen , Nassau, Zimmerschied, Hömberg, Dausenau.
Kemmenau, Bad Ems , Bergnastau -scheuern , Tornho .z-
hausen, Geisig, Tienethal , Oberwies , DesfighvM, Mis-
selbem, Sulzbach, Schweighausen, Becheln, Lollschied
und Pohl;

t ) am Samstag , den 31 . Januar  d . Js ., nach¬
mittags  Vz2 Uhr  WEZ ., in Laurenburg aus
der Straße nach Holzappel für  die Gemeinden
Wasenbach, Biebrich, Steinsberg , Gutenacker, Brcmberg,
Kördorf, Seelbach, Attenhausen , Geilnau , Scheidt,
Laurenburg , Holzappel, Jsselbach, Giershausen , Rup¬
penrod, Horhausen, Charlottenberg , Kalkofen und Dürn¬
berg.
Indem ich auf die Bekanntmachung über die Anforde¬

rung von Tieren zur Erfüllung des Friedensvertrages vom
2. Dezember 1919 (R .-G.-Bl . S . 1938) und die Bekannt -,
mackmna des Herrn Regierungspräsidenten vom 10. Januar
1920 Bezug nehme, ersuche ich die Herren Bürgermelster,
sämtliche in Betracht kommenden Besitzer mckzusordern, zur
bestimmten Stunde sich auf dem Vorführungsplatz mit
ihren Tieren einzufinden. Die Herren Bürgermeister haben
persönlich an der Vorführung teilzunehmen und dabei dre
Lilien der letzten Viehzählung mitzubringen , damit kontrol¬
liert werden kann, daß auch sämtliche Tiere vorgesührr wor¬
den und.

Tie für die Ablieferung geeignet befundenen Tiere wer¬
den durch Haarschnitt gekennzeichnet, in eine besondere Liste
eingetragen , und müssen später einer Oberkomnuficon zwecks
Aufkaufs vorgeführt werden. Ich 'verweise noch aus die Be¬
stimmungen des 8 6 a. a. O., wonach Pferdebescher, welche
ihre Pferde nicht rechtzeitig oder vollzählig vorsuhreu, Ltmse
zu gewärtigen haben.

Der Borsitzende des Kreisausschnsirs.
3 . 35. :

Scheuern.

Vornahmed r KreisL̂sswatzlen.
Z«gelaffe«er Wahlvorschlag.̂

Für die am 1. Februar flattfindenden Wahlen zum
Kreistag ist für die hiesige Stadt nachbezeichneter gemeui-
schaftlicher Wahlvorschlag rechtzeitig eingerercht und Dtejer
Wablvorschlag Er misch zugelassen worden:

1. Franz Ermisch, Hotelbesitzer, Bad Ems,
2. Josef Sturm , Fabrikant , Bad Ems,
3. Karl Kafine, Postgehilfe, Bad , Ems ,
4. Dr . Ferdinand Stemmler , samtatsrat , Arzt , Bad Ems.

Eine Verbindung von Wahlvorschlägen liegt nicht vor.
Bad Ems,  den 20. Januar 1920.

Der Wahlvorstand.
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